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Die Strafen in der Schute.

(Konferenz-Aufgabe 1908.)

2. Welche Strafmittel dürfen angewendet werden?

Dem Objekte nach kann die Strafe nach Baumgartner auf einen

Besitz gehen oder auf einen Genuß und diefe entweder ganz oder teil-
weise entziehen. Z. B. Ein Kind tändelt während der Schule mit ei-

nem Bildchen oder sonst mit etwas, das nicht in die Schule gehört.

Zur Strafe nimmt man es ihm; oder ein größeres Kind vernachlässigt

häufig seine Aufgaben, holt sich aber regelmäßig ein Geschichtenbuch aus

der Schulbibliothek; du strafst es. indem du ihm ein neues verweigerst,
bis es wieder fleißig ist. Zur Ausnahme kann man ein Kind auch da-

mit strafen, daß man es an einem Spaziergang, Spiel ;c. nicht teilneh-
men läßt. Geistige Güter sind Freiheit, Ehre ic. Hausarrest, Entzug
eines Ehrenamtes, Zurücksetzung. Verlust des vollen Vertrauens beziehen

sich auf sie. Auf den Körper beziehen sich die körperlichen Strafen
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